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Richtlinie zum Mitteilungsblatt

Politische Gemeinde Bütschwil-Ganfcerschwil



Richtlinie zum Mitteilungsblatt

Der Gemeinderat Bükschwil-Ganterschwil erlässb Für das gemeindeeigene Publikationsorgan eine

interne Richtlinie, welches Für alle Nubzerinnen und Nutzer des Publikabionsorgans relevant ist.

Einleitung/Geltungsbereich Art. 1

Zweck

Erscheinung/Form

Zustellung

Zusätzliche Abonnemente

Das Mitteilungsblatb isb das amtliche Publikationsorgan der Poli-

bischen Gemeinde Bütschwil-Ganberschwil(ArL 16 Gemeinde-

Ordnung).

Art. 2

Der primäre Zweck besteht in der VeröFFenblichung von Gemein-

deinformationen und den Publikationen von amtlichen Mibfcei-

lungen.

Sekundär werden Informabionen von öFFentlichem Interesse

(Schule, Kirche, KörperschaFben, Vereine usw.) veröFfentlicht.

Weiber dient das Mitteilungsblatt als InFormationsplattForm Für

die Bevölkerung der Gemeinde Bütschwil-Ganberschwil.

Art. 3

Das Mitteilungsblabfc erscheint vierzehnbäglich immer jeweils am

Donnerstag.

Art. 4

Das Mikteilungsblatt wird kostenlos per Post an alle Haushaltun-

gen in Bübschwil-Ganterschwil versandt.

Art. 5

Das Mitteilungsblatt kann auFAntrag kostenlos digital abonniert

werden.

Redaktion

Zudem kann es auFAntrag in gedruckter Form abonniert werden.

Der Abonnent bezahlt dafür eine Abonnemenb-Gebühr. Die

Höhe richtet sich nach dem TariFgemäss Anhang.

Art. 6

Der Gemeindepräsident ist Für die InFormation in der Gemeinde

zuständig. Er delegiert das Verfassen des Mitteilungsblafctes an

das EinwohneramL Der Gemeindepräsident ist der zuständige

CheFredaktor und gibb jedes Blatt zur Publikation Frei.

Der Gemeindepräsident entscheidet: abschliessend in allen Be-

langen des Mitbeilungsblattes.



Rubriken Art. 7

Das Mibfceilungsblattwird in Folgende Rubriken gegliedert:

a) Gemeinderab und Verwaltung;

b) Schulen; -

c) Kirchgemeinden;

d) ortsansässige Vereine, KörperschaFten und nicht: gewinnori-

entierbe Organisationen;

e) örbliche Parteien;

F) Kandidatinnen und Kandidaten kommunaler Wahlen ohne

Zugehörigkeit zu einer örtlichen Partei;

g) Inserate;

h) Veranstaltungskalender.

Der Gemeinderat kann jederzeit neue Rubriken einsetzen und die

bestehenden Rubriken streichen oder verändern.

Inhalt Art. 8

In den einzelnen Rubriken sind Folgende Inhalte zulässig:

a) Gemeinderab und Verwaltung:

unbeschränkt

b) Schulen:

schulrätliche Mitteilungen unbeschränkt

Veranstaltungen und Termine

c) Kirchgemeinden:

kirchenrätliche Mitteilungen unbeschränkt

Veranstaltungen und Termine

d) ortsansässige Vereine, Körperschaften und nicht gewinnori-

entierte Organisationen:

Veranstaltungen und Termine

Kursausschreibungen und Veranstaltungen

Mibfceilungen aus dem Vorstand

keine weiteren Mitbeilungen und Berichte möglich

e) örtliche Parteien:

Wahlwerbung in Form von Inseraten unter den Folgenden Ein-

schränkungen:

1. max. eineinhalb Seiten Inserate pro Wahlgang (kann nach

Wahl des Inserierenden auFgebeilb werden in halb-, vier-

tel- und achtelseitige Inserate)

2. nurfürkommunaleWahlgänge

Veranstaltungen und Termine sowie nichbkommerzielle Kurs-

ausschreibungen

(Stehen die zu bewerbenden Anlässe im Zusammenhang mit:

einem aktuellen, kommunalen WahlkampF, werden die ent-

sprechenden Inserate der nachFolgenden Besbimmung ange-

rechnet:.)



Finanzierung

f) Kandidabinnen und Kandidaten kommunaler Wahlen ohne

Zugehörigkeibzu einer örtlichen Partei:

Wahlwerbung in Form von Inseraten unter den Folgenden Ein-

schränkungen:

1. max. eineinhalb Seiten Inserate pro Wahlgang (kann

nach Wahl des Inserierenden auFgebeilbwerden in halb -,

viertel- und achbelseibige Inserate)

2. nur Für kommunale Wahlen

g) Inserate:

siehe Artikel 11

h) Veranstaltungskalender:

unbeschränkt

Inhaltliche Einschränkungen Art. 9

Das Mibteilungsblabfc steht Für Inserate, Veransbaltungen und

Texbe mit: Folgenden Inhalten nicht: zur VerFügung:

- Inhalte im Zusammenhang mit eidgenössischen oder kanto-

nalen Abstimmungsvorlagen oderWahlvorschlägen

Inhalte im Zusammenhang mit kommunalen Abstimmungs-

vorlagen

LeserbrieFe

NachruFe

- Danksagungen

- Sekten oder sektenähnliche Gruppierungen

- Anonyme Inserate zur politischen Meinungsbildung (Aus dem

Inserat muss der Inserent: eindeubig hervorgehen. Als ano-

nyme Inserenten gelben auch Personengruppen, deren Mib-

glieder aus dem Inserat nicht ersichtlich sind und deren Zu-

sammensetzung nicht öFFentlich bekannt ist.)

- Inserate, welche in Folgender Hinsicht auFFallen:

- Verstoss gegen Sibke und Anstand

- unsachlichem oder diFFamierendem Inhalt:

- persönlichkeitsverletzendem Inhalt

- sexistischem und rassisbischem Inhalt

Der Gemeinderab delegiert die Entscheidung über den Inhalt im

Mibbeilungsblafctan den Gemeindepräsidenten. Dieser enbschei-

detabschliessend in unklaren Fällen.

Der Gemeindepräsident kann Beiträge aus Plakzgründen abwei-

sen, kürzen oder zurückstellen.

Art. 10

Das Mitteilungsblabk ist Für alle Einwohnerinnen und Einwohner

der Gemeinde Bükschwil-Ganterschwil gratis. Zur Finanzierung

werden Sbeuergelder, Inserate-Einnahmen, die Abonnementsge-

bühren sowie die Beiträge von öFFentlich-rechblichen Körper-

schaften herangezogen.



Inserate Art. 11

Es bestehen die Folgenden Inseratemöglichkeiten:

EinmaHnserate 1/1,1/2,1/4,1/8, l/16-Seite

10er-lnserabe-Abo 1/1,1/2,1/4,1/8, 1/16-Seite

Lieferung von Inhalten und

Inseraten

Tarif

Fristen und Termine

Haftung

Art. 12

Texte und Inserate müssen in der entsprechenden Grosse als

PDF-Datei, Word-Dabei, Bilddatei (.jpg) oder anderen einfach ko-

pierbaren DateiFormen vorliegen. Bild- und Inseratedateien dür-

Fen die Grosse von 300 dpi nicht übersteigen.

Inserate in PapierForm werden eingescannb und nicht bearbeitet:.

Die Redaktion behält sich vor, Inserate mit ungenügender Quali-

tat oder solche, die nur mit grossem AuFwand auFbereibeb wer-

den können, zurückzuweisen und nicht zu publizieren.

Art. 13

Der TariF inkl. Inseratekosten wird in einem Anhang geregelt. Der

Gemeinderak legb diesen TariFFesfc.

Art. 14

Erscheinungstag:

Einsendeschluss:

Donnerstag

Donnerstag, 24.00 Uhr

Art. 15

Die Inserenten und Einsender sind Für den Inhalt der Beiträge

und Inserate verantwortlich. Es können keinerlei Anspräche oder

Schadenersatzansprüche gegenüber der Gemeinde Bübschwil-

Ganberschwil oder der Redaktion Für VeröFFenblichungen erho-

ben werden.

Gültigkeit Art. 16

Diese Richtlinie britt: per 1. Januar 2025 in KraFt, ersetzt alle

Früheren Erlasse und wird Für verbindlich erklärt.

Vom Gemeinderab beschlossen am 3. Dezember 2024.

ypdeitat Bütschwil-Ganter/schwil

^n^?r '
iemeindepräsident Ratsschreib'etin



Anhang: Tarif Mitteilungsblatt

Der Gemeinderab Bütschwil-GanfcerschwH legt gestützt auFArk. Sund 13 Richtlinie zum Mittel-

lungsblatt Folgenden Tarif Fest:

Abonnement Art. 1

Das Mibteilungsblabt: wird gratis an alle Haushalte in der Ge-

meinde versandt. Auswärtige können das Mitteilungsblatt abon-

nieren. Die Abonnementskosten projahr betragen:

Inserate

Posbversand

elektronischer Versand

Art. 2

was

1/1 Seite
1/2 Selbe

1/4 Selbe
1/8 Selbe
1/16 Seite

Fr. 50.00

gratis

Preise pro Inserat

Einmal

250,00

150.00

100.00

65,00

30,00

10er-Abo

200.00

100.00

65.00

50.00

20,00

Rabatte

Gültigkeit

Art. 3

Es werden Folgende Rabatte auFdie obigen Preise gewährt:

- 30% Rababb Für Schulen, Kirchgemeinden, öFFentlich-rechtli-

ehe KörperschaFten, orbsansässige Vereine, Parteien, nichfc

gewinnorientierte Organisationen,

Jedem ortsansässigen Verein steht; ein Guthaben von Fr. 200.00

pro Kalenderjahrzu. Nicht verbrauchte Guthaben können nicht

auf das Folgejahr übertragen werden.

Art. 4

Dieser TariF bribt per 1 . Januar 2025 in Kraft.

Vom Gemeinderab beschlossen am 3. Dezember 2024.

Ge,m9inderat Bütschwi^p^nterschwil

^tetörf
Gemeindepräsident


